
 

 1 

Reservierung der Grillstelle:  Zusage 
 
Veranstalter:  _______         
 
Verantwortlicher:      ______________________________ 
   Name, Anschrift/Tel.Nr./E-Mail 
 

 
Jeder Nutzer verpflichtet sich, die jeweilige Grillstelle sauber zu verlassen und Abfälle jeder Art 

mitzunehmen! 
 
Grillstelle:   Gewünschte    erwartete 
    Belegungstag/Zeit:   Teilnehmerzahl 
 
          1. Ghai           
 
          2. Spielplatz          
 
          3. Steinbruch          
 
 
Angemeldet am   _____________ schriftlich/mündlich/telefonisch/per Mail 
 
 
bei …………………………………. 
        Name/Handzeichen 
 
 
 

Die Reservierung der gewünschten Grillstelle erfolgt unter nachstehend genannten  
Bedingungen: 
 

1. Brennholz ist selbst mitzubringen. 
Gelagertes Holz von Nachbargrundstücken zu entwenden wird nach § 242 StGB als 
Diebstahl geahndet und kann mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis 25.000 € oder 5 
Jahren Haft bestraft werden. 

 
2. Die Grillstelle ist sauber zu verlassen, Abfälle jeglicher Art sind mitzunehmen. 

Auch das weitere Umfeld der Grillstelle ist von Abfällen und leeren Flaschen sauber 
zu halten, nehmen Sie Rücksicht auf die angrenzenden Grundstückseigentümer. 

 
3. Falls Nacharbeiten durch das Bauhofpersonal erforderlich sein sollten, wird der 

entstandene Aufwand dem Verantwortlichen berechnet. 
 

4. Waldbrandgefahr; ab der Indexnummer 4 (rot) ist das entzünden offener Feuer  
untersagt. 
Diese Reservierungsbestätigung erlischt automatisch, wenn der WBI die Stufe 4 
erreicht. 
Der aktuelle Index kann unter 
https://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes/waldbrand.html 
eingesehen werden 

 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
Jeweils eine Mehrfertigung erhalten zur Kenntnisnahme: 
 
 - Herr Dettling, Bauhofleiter (bauhofobernheim@gmx.de) 
 - Herr Gehring, TSV , Vertrauensmann 
 

Bei festgestellten Mängeln/Störungen umgehend die Gemeindeverwaltung informieren! 
07436/9284-0 

info@obernheim.de 

 
 
Bürgermeisteramt Obernheim 
 
 
……………………………….. 
Datum/Unterschrift 

 


